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Absatz 2 

Te 

Te 

Die Mindestanforderung “1 % der Stellplätze” ist zu gering 
und stellt zudem eine Verschlechterung der bisherigen 
Situation dar. Im Blick auf die demografische Entwicklung 
und der damit einhergehenden Steigerung der 
Parkberechtigten ist dies angemessen und begründet. 

Der prozentuale Anteil und die absolut zu 
erbringenden PkW -Stellplätze für Rollstuhlfahrer 
muss mindestens 3 % betragen. 

 

 5.3.6  Te Die 1 % Regelung ist zu niedrig; derzeit ist es kaum 
möglich, mit einer Gruppe von Rollstuhlfahrern einen 
geeigneten Beherbergungsbetrieb zu finden.  
Außerdem werden sowohl Einzel- als auch Doppelzimmer 
für Rollstuhlfahrer benötigt; eine Klarstellung wäre daher 
angemessen. 

Mindestens 3 % der Zimmer für Rollstuhlfahrer 
müssen nutzbar sein.  

Mindestens ein Zimmer muss durch zwei 
Personen genutzt werden können. 

 

       

       

       

Allgemein ist zu bemerken, dass die Zusammenführung der DIN 18024 und DIN 18025 an etlichen Stellen zu neuen Unklarheiten führt. Wir befürchten, 
dass dadurch eine Umsetzung der DIN 18030 in der baurechtlichen Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten führt und daher nicht angewandt wird. 
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  


